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'G Das Rote Kieuz

in Vorbereitung. Andere Länder, wie Eng-
land lind Amerika, sind uns im Kampf gegen

diesen alten Erbfeind des Menschengeschlechts

weit voraus.
Die Presse hilft dort eifrig mit, und nament-

lich auch die verschiedenen Kirchen und Kon-

fessionen, indem dort jedes Jahr einmal von

der Kanzel herab ein Vortrag über Tuber-

kulosebelümpfung gehalten wird.

Es wäre noch unendlich viel zu sagen

über dieses Thema. Ich schließe meinen

Vortrag mit dem Schlußwort des ausge-

zeichneten Werkes von Herrn vr. Ganguil-
let: „Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung,

mit besonderer Berücksichtigung des Kantons

Bern", mit dem Wort, das da kautet:

„Mögen daher unsere bernischen Rotkreuz-
und Samaritervereine, zusammen mit Behör-
den, gkeichgesinnten Vereinen und Personen,

die Bekämpfung der Tuberkulose im Kanton

Bern freudig an die Hand nehmen, und

möge es ihnen gelingen, diesen Würgengel,
der so viele Menschen in der Blüte der

Jahre dahinrafft, auszurotten oder doch we-

nigstens erheblich einzudämmen. Das Rote

Kreuz wird sich dabei ein großes Verdienst
erwerben und einen Ehrenplatz in den Herzen
des Bernervolkes sichern."

HerMcks Unterluckuiig auf Selciilecktskrankfisitsn vor à îôeirat
in Amerika.

Ein vor kurzein im Staat Alabama
^Vereinigte Staaten) angenommenes Gesetz

schreibt vor, daß alle männlichen Personen

vor der Heirat eine ärztliche Untersuchung

vornehmen lassen müssen, ob sie an einer

Geschlechtskrankheit leiden. Wir teilen aus-

zugsweise einige Paragraphen des Gesetzes

mit:
1. Jede männliche Person, die heiraten will,

muß innerhalb 14 Tagen, bevor sie ihre

Schriften einlegt, ein ärztliches Zeugnis
vorlegen, ob sie an einer Geschlechts-

krankheit leidet oder nicht. Das Zeugnis

darf von einem Arzt erst dann ausgestellt

werden, wenn derselbe eine genaue Unter-

suchung vorgenommen hat. Keine Amts-

Person darf, unter Androhung schwerer

Strafe, die Einwilligung zu der Ver-

heiratung geben, wenn das Zeugnis nicht

vorliegt.

2. Nur staatlich anerkannte Aerzte dürfen

solche Zeugnisse ausstellen.

3. Amtspersonen, welche ungesetzlicherweisc

die Verheiratung ohne das oben ver-

langte Zeugnis gestatten, verfallen in
eine Geldbuße von mindestens ö0—100
Dollars, oder Strafanstalt bis zu sechs

Monaten.

4. In gleicher Weise wird der Arzt bestraft,

welcher wissentlich ein unrichtiges Zeug-
nis ausstellt.

Wenn die Amerikaner etwas an die Hand

nehmen, machen sie ganze Arbeit.

Segen 6en ìirsbz.

Die Pariser « krariao-nu^Io-nmöri- ^ Flugblatt herausgegeben : Was man wissen

«uins oontro le oanaor » hat das folgende ^ muß. Die Zahl der Ärebsfälle steigt von
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